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Beschreibung

[0001] Das europäische Patent EP 1 119 456 mit 
Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland (natio-
nale Patentnummer 699 07 002) gemäß § 64 Patent-
gesetz beschränkt.

Patentansprüche

1.  Verbundmaterial mit einer ersten Schicht und 
einer zweiten Schicht, wobei die Schichten miteinan-
der verbunden sind, bei dem die erste Schicht 40–95 
Gew.-% eines Acrylpolymers, hergestellt aus 60–100 
% Methylmethacrylat und 0–40 % eines Alkylacrylats 
als Comonomer, und 5–60 % eines Styrolpolymers, in 
dem es sich bei mindestens 10 % der Monomerreste 
um gegebenenfalls substituiertes Styrol handelt, ent-
hält und die zweite Schicht zumindest teilweise aus 
einem thermoplastischen Polymer besteht.

2.  Verbundmaterial nach Anspruch 1, bei dem die 
zweite Schicht schlagzähes Polystyrol (HIPS) ent-
hält.

3.  Verbundmaterial nach Anspruch 1 oder 2, bei 
dem die Acrylschicht 1–40 % der Gesamtdicke des 
Verbunds ausmacht.

4.  Verbundmaterial nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem das styrolhaltige Polymer 
aus der Gruppe, bestehend aus Methylme-
thacrylat-Butadien-Styrol-Copolymer, Styrol-Malein-
säureanhydrid-Copolymer, Styrol-Butadien-Kaut-
schuken, Styrol-Olefin-Copolymeren, Styrol-Acrylnit-
ril-Copolymeren und Mischungen mit kautschukarti-
gen Polymeren, stammt.

5.  Verbundmaterial nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem die erste Acrylschicht au-
ßerdem auch noch bis zu 60 Gew.-%, bezogen auf 
das Gesamtgewicht des Schichtmaterials, eines teil-
chenförmigen Schlagzähigkeitsverbesserers, wie ei-
nes Schlagzähigkeitsverbesserers vom Kern-Scha-
le-Typ, enthält.

6.  Verfahren zur Herstellung eines Schichtver-
bundmaterials, bei dem man:  
(i) eine erste Schicht, die 40–95 Gew.-% eines Acryl-
polymers, hergestellt aus 60–100 % Methylme-
thacrylat und 0–40 % Alkylacrylat als Comonomer, 
und 5–60 % eines Styrolpolymers enthält, in dem es 
sich bei mindestens 10 % der Monomerreste um ge-
gebenenfalls substituiertes Styrol handelt, herstellt;  
(ii) eine zweite Schicht aus einem thermoplastischem 
Material herstellt und  
(iii) die erste und die zweite Schicht zu einem 
Schichtverbundmaterial verbindet.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, bei dem man die 
Verbindung der ersten und der zweiten Schicht durch 

Extrusionsbeschichten, durch Coextrudieren der bei-
den Schichten oder durch Laminieren durchführt.

8.  Verfahren nach Anspruch 6, bei dem man die 
erste Acrylschicht nach einem Gießverfahren her-
stellt, bei dem man ein Acrylpolymer oder -copolymer 
und das styrolhaltige Copolymer in Dispersion oder 
Lösung in einem Monomer oder Monomerengemisch 
mit Initiator und gegebenenfalls anderen Additiven 
enthaltenden Sirup in einen Raum zwischen zwei 
durch eine Dichtung oder eine ähnliche Beabstan-
dungsvorrichtung beabstandete Begrenzungsflä-
chen gießt und dann erhitzt, wodurch der Sirup zu ei-
ner Acrylgießfolie polymerisiert.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, bei dem man die 
Acrylgießfolie anschließend auf das thermoplasti-
sche Substrat laminiert.

10.  Verfahren nach Anspruch 8, bei dem man die 
erste Acrylschicht herstellt, indem man den Acrylsi-
rup direkt auf ein vorgeformtes thermoplastisches 
Zweitschichtsubstrat gießt.

11.  Verfahren nach Anspruch 6; bei dem der Zu-
satz des styrolhaltigen Materials zu dem Acrylpoly-
mer zur Herstellung des Materials für die erste 
Schicht durch Mischen erfolgt und anschließend die 
erste Schicht durch Extrusion hergestellt wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6–11, 
bei dem die zweite Schicht schlagzähes Polystyrol 
(HIPS) enthält.

13.  Verfahren zur Herstellung eines Verbundma-
terials, bei dem man ein Acrylmaterial mit einem 
schlagzähen Polystyrolmaterial coextrudiert, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Acrylmaterial besteht aus  
a) 50–100 Gew.-% einer Polymermischung, enthal-
tend:  
(i) 40–95 Gew.-% eines Acrylpolymers, welches ge-
bildet wird aus 60–100 % Methylmethacrylat und 
0–40 % eines Alkylacrylats als Comonomer, und  
(ii) 5–60 % eines Styrolcopolymers, in dem es sich 
bei mindestens 10 % der Monomerreste um gegebe-
nenfalls substituiertes Styrol handelt;  
b) 0–50 % einer oder mehrerer zusätzlicher Verbin-
dungen, die unter Stabilisatoren, Gleitmitteln, 
Flammschutzmitteln, Farbmitteln, Initiatorresten, Ket-
tenüberträgerresten, Vernetzern, Füllstoffen, Trenn-
mitteln, Schlagzähigkeitsverbesserern und UV-Ab-
sorbern ausgewählt sind.

14.  Verwendung eines Styrolpolymers aus der 
Gruppe, bestehend aus Methylmethacrylat-Butadi-
en-Styrol-Copolymer, Styrol-Maleinsäureanhyd-
rid-Copolymer, Styrol-Butadien-Kautschuken, Sty-
rol-Olefin-Copolymeren, Styrol-Acrylnitril-Copolyme-
ren und Mischungen mit kautschukartigen Polyme-
ren, als Additiv für ein Acrylpolymer, hergestellt aus 
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60–100 % Methylmethacrylat und 0–40 % Alkyl-
acrylat als Comonomer, zur Verbesserung der Haf-
tung zwischen dem Acrylmaterial und schlagzähem 
Polystyrol, wobei das Styrolpolymer in einem Anteil 
im Bereich von 10–50 Gew.-%, bezogen auf das Ge-
samtgewicht von Styrolpolymer und Acrylpolymer, 
vorliegt.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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